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Umweltmedizin

In der Umweltpolitik und Umweltme
dizin hat es in den vergangenen Jahr
zehnten eine fast inflationäre Zunahme 
von „Grenzwerten” gegeben. Einige Grün
de dafür sind:
n die Menschen sind aufmerksam gewor

den, es gibt öffentliche Besorgnis;
n die Behörden sehen sich genötigt, Re

gelungen einzuführen;
n fortschreitende wissenschaftliche Er

kenntnisse und die Einführung von 
sehr präzisen Messmethoden ma
chen Bewertungen von Belastungen 
und Schäden möglich, die früher einer 
Quantifizierung unzugänglich waren.

Eine keineswegs vollständige Aufzäh
lung der daraus resultierenden Vielzahl 
von Begriffen umfasst: 
n Höchst-, Toleranz-, Akzeptanz-, Vor-

sorgewerte; 

n Prüf-, Sanierungs-, Schwellen-, Inter-
ventions- Maßnahmen-, Richt-, Orien-
tierungs-, Leit-, Grenzwerte; maximal 
duldbare Werte;

n TDI (tolerable daily intake)-Werte, Re-
ferenzwerte, HBM (Human-Bio moni-
to ring)-Werte.

Hoheitliche und nichthoheitliche  
Grenz- und Richtwerte [1–4]

Die Ableitung von Grenzwerten ist nur 
für Stoffe und Umweltnoxen mit nach
gewiesener Wirkungsschwelle möglich. 
Grenzwerte können auch Im mis sio nen, 
Gewässereinleitungen oder Luftbelas
tungen betreffen. Ein Grenzwert be
zeichnet die Expositionsgrenze, „unter

halb derer keine Gefährdung zu erwar
ten ist, bei deren Überschreitung aller
dings eine unerwünschte Wirkung nicht 
mit hinreichender Sicherheit ausgeschlos
sen werden kann” [5]. Für krebserregende 
und gen schädigende Substanzen werden 
keine Grenzwerte festgesetzt; dement
sprechend muss für solche Stoffe ein ge
sellschaftlicher Konsens über Vor und 
Nachteile der Nutzung bzw. des Verzichts 
gefunden werden. 

Hoheitliche Grenzwerte, die etwa 50 
Prozent aller Grenzwerte ausmachen, wer
den in Gesetzen, Rechtsverordnungen 
und Verwaltungsvorschriften festgelegt. 
Sie sind verbindlich (Grenzwerte im en
geren juristischen Sinn). Die Überschrei
tung von Grenzwerten zieht in der Regel 
rechtliche Konsequenzen nach sich. Bei-
spiel: EU-Grenzwert für Feinstaub – PM10 – 
50 µg/m3 bei 35 zugelassenen Überschrei-
tungen im Jahr. 

Richtwerte sind nicht direkt strafbe
wehrt, können aber Maßnahmen zur Risi
kominimierung nach sich ziehen. Manche 
Richtwerte können auch hoheitliche Ei
genschaften haben und verbindlich sein, 
beispielsweise die durch die Innenraum
lufthygieneKommission beim Umwelt
bundesamt festgelegten Richtwerte.

Dabei wird als Richtwert I die Konzen
tration eines Stoffes in der Innenraumluft 
angesehen, bei der auch bei lebenslanger 
Exposition keine gesundheitliche Beein
trächtigung zu erwarten ist. Beispiel: me-
tallischer Quecksilberdampf 0,035 µg/m3.

Bei Überschreiten von Richtwert II be
steht unverzüglicher Handlungsbedarf. 
Beispiel: metallischer Quecksilberdampf 
0,35 µg/m3. 

Nichthoheitliche Grenzwerte werden 
von privaten Einrichtungen wie der Deut
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
und dem Deutschen Institut für Normung 
(DIN) aufgestellt und haben den Status 
von Empfehlungen, Richtlinien und Be
urteilungshilfen; sie können durch Auf
nahme in rechtsverbindliche technische 
Regeln hoheitlichen Status erhalten, etwa 
die maximalen ArbeitsplatzKonzentra tio
nen (MAK-Werte), die von einer „Senats
kommission zur Prüfung gesundheits
schädlicher Arbeitsstoffe” (= MAKKom
mission der DFG) erarbeitet werden. Bei-
spiel: Quecksilber im Urin 25 µg/g Kreatinin

In der ersten Phase eines Risikoma
nagementprozesses, wenn ausreichende 
Daten aus dem Risikoabwägungsprozess 
noch nicht vorliegen und dennoch Maß
nahmen zur Minimierung notwendig er
scheinen, können Orientierungswerte 
hilfreich sein.

Wissenschaftlich begründete Werte 
[6–11]

Innerhalb dieses „WerteGewirrs” mit 
vielfach umweltpolitischen Defini tio
nen, die häufig auf dem Grad einer ge
sellschaftlichen Akzeptanz beruhen, ha
ben neben den TDI-Werten (die eine 
lebenslang duldbare Aufnahme eines 
Stoffes definieren, die noch nicht zu ei
ner gesundheitlichen Störung führt) die 
Referenzwerte und die HumanBiomoni
toringWerte einen besonderen Platz, da 
sie – anders als andere Festlegungen – 
wissenschaftlich begründet sind.

Als Referenzwert wird die 95. Perzen
tile einer repräsentativen Stichprobe be
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zeichnet. Referenzwerte werden sowohl 
für unerwünschte Stoffe (Schadstoffe) wie 
auch für physiologische, nützliche Sub
stanzen (z. B. Spurenelemente; hier ist 
auch die Beschreibung der 5. Perzentile 
des Referenzbereiches sinnvoll) bestimmt. 
Beispiel: Quecksilber 1 µg/g Kreatinin.

Sie können gruppenbezogen definiert 
werden (Differenzierung nach Alter, Ge
schlecht, Wohngegend). In Deutschland 
stammen viele Referenzwerte aus Um
weltsurveys. Referenzwerte machen keine 
Aussage über Gefährdung, Toxizität oder 
gesundheitliche Folgen. 

HBM(Human-Bio moni to ring)-Werte 
(die in Deutschland von der HBMKom
mission des Umweltbundesamtes erarbei
tet werden; Tab. 1) sind toxikologisch be
gründet und aus epidemiologischen oder 
toxikologischen Untersuchungsergebnis
sen abgeleitet. Der HBM-I-Wert gibt die 
Konzentration eines Stoffes in einem Kör
permedium an, bei dessen Unterschrei
tung nach dem aktuellen Stand der Er
kenntnis nicht mit einer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung zu rechnen ist. Er gilt als 
Prüf- oder Kontrollwert. Beispiel: Queck-
silber im Urin 7 µg/l. 

Bei einer Überschreitung des HBM-
II-Wertes hingegen wird eine gesund
heitliche Beeinträchtigung für möglich 
gehalten; dann werden umweltmedizi
nische Betreuung und Beratung erfor
derlich, und es sind umgehend Maßnah
men zur Minderung der Belastung ange
zeigt; er gilt als Interventions- oder Maß-
nahmenwert. Beispiel: Quecksilber im Urin  
25 µg/l. 

Werte, die zwischen HBM I und HBM 
II liegen, erfordern Kontrollen und gege
benenfalls die Suche nach Quellen für die 
Erhöhung.

Beispiel Blei

Neben den früher auch in Mitteleuro
pa bedeutsamen Immissionsquellen (Au
tobenzin, Trinkwasserrohre, Hütten und 
Bergwerke) waren und sind in den USA in 
vielen Altbauten bleihaltige Innenraum
farben verbreitet. Dort wurden 1965 noch 
Blutkonzentrationen von 600 µg/l für ak
zeptabel gehalten, 1978 300 µg/l und im 

Jahre 1985 250 µg/l. Spätestens in den 
neunziger Jahren gab es deutliche Hin
weise darauf, dass auch Belastungen neu
rotoxisch sind, die zu Blutkonzentrationen 
von 100 µg/l oder weniger führen [12].

Die HBMKommission konstatierte in 
ihrer Stoffmonographie Blei [6] entspre
chend, es seien „subtile Intelligenzde
fekte … bis zu einem unteren Bereich 
von 100–150 µg/l hinab beschrieben wor
den, ... vereinzelt sogar darunter … Eine 
‚Wirkschwelle‘ wurde dabei aber nicht ge
funden, so dass prinzipiell kleinere Wir
kungen auch noch unterhalb von 100 
µg/l nicht sicher ausgeschlossen werden 
können. Deren Ausmaß wäre aber so ge
ring, dass kein Einfluss auf die schulische 
oder nachschulische Entwicklung zu er
warten ist.“

Trotzdem wurde für Kinder unter 13 
Jahren wie auch für Mädchen und Frauen 
von 13 bis 45 Jahren ein vorläufiger HBM
IWert (wohlgemerkt: die Konzentration 
eines Stoffes in einem Körpermedium, 
bei dessen Unterschreitung laut HBM
Kommission nicht mit einer gesundheit
lichen Beeinträchtigung zu rechnen ist) 
von 100 µg/l empfohlen. Die HBMKom
mission zitierte in diesem Zusammen
hang die WHO (IPCS/EHC), die 100 µg/l 
als kritischen Schwellenwert empfohlen 
hatte, wie auch das USDepartment of 
Health and Services (CDC 1991), das für 

Kinder Werte von unter 90 µg/l für unauf
fällig gehalten hat.

Erst im Jahre 2009 hat die HBMKom
mission „in Anbetracht des Fehlens einer 
Wirkungsschwelle“ die HBMWerte aus
gesetzt, dies auch auf Grund der Einstu
fung der MAKKommission, die Blei „als 
Krebs erzeugend für den Menschen“ ein
gestuft hat.

Heute muss man natürlich fragen, ob 
nicht schon zehn Jahre früher der Verzicht 
auf einen in falsche Sicherheit wiegenden 
HBMIWert angebracht gewesen wäre.

Beispiel Quecksilber

Die Belastung mit anorganischem 
Quecksilber ist in den vergangenen 20 
Jahren deutlich rückläufig gewesen. Ein 
wesentlicher Grund dafür ist, dass in letz
ter Zeit sehr viel weniger HgAmalgam 
verwendet wurde. Lagen Median und Re
ferenzwert für die Quecksilberkonzentra
tion im Urin bei Kindern 1990/92 noch 
bei 0,5 bzw. 1,0 µg/l und 2005 bei < 0,2 
bzw. 0,7 µg/l, so wurden im Jahre 2009 
nur noch Werte von < 0,1 bzw. 0,5 µg/l 
ermittelt [10].

Für das Quecksilber liegt derzeit der 
HBMIWert fünffach höher als das 95. 
Perzentil. Eine eingehende Diskussion in 
der HBMKommission darüber, dass bei 
einer ganzen Reihe von Kindern mit der 

Substanz Bevölkerungsgruppe HBM-I-Wert HBM-II-Wert
Cadmium (U) Kinder und Jugendliche

Erwachsene
0,5 µg/l
1,0 µg/l

2 µg/l
4 µg/l

Quecksilber (U) 7 µg/l 
5 µg/g K

25 µg/l  
20 µg/g K

Quecksilber (B) 5 µg/l 15 µg/l
Pentachlorphenol (S) 40 µg/l 70 µg/l
Pentachlorphenol (U) 25 µg/l 

29 µg/g K
Thallium (U) 5 µg/l
Summe von 5oxo- und 
5OH-MEHP (U) [DEHP-
Metabolite] = Gruppe der 
Phthalate

Kinder (6–13 Jahre alt)
Frauen in gebärfähigem Alter
Sonstige Bevölkerung

500 µg/l
300 µg/l
750 µg/l

Tab. 1. U = Urin, B = Blut, S = Serum, K = Kreatinin, MEHP = Monoethylhexylphthtalat; DEHP = Diethylhe-
xylphthalat.

HBM-Werte wichtiger toxischer Substanzen in Deutschland
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Feerschen Erkrankung (Akrodynie) ganz 
niedrige Quecksilberkonzentrationen vor
gelegen haben, hat zu einem Addendum 
[13] der Stoffmonographie Quecksilber 
geführt und zu folgenden Aussagen: „Die 
Kommission kann nicht sicher ausschlie
ßen, dass bei suszeptiblen Personen be
reits bei niedrigen Belastungen (zwischen 
HBM I und HBM II) Symptome einer Akro
dynie auftreten könnten.“ Es sei deshalb 
wichtig, solche Fälle durch ein Human
Biomonitoring zu dokumentieren. Der 
HBMIWert wurde nicht abgeändert.

Diskrepanzen und Überlappungen  
von HBM- und Referenzwerten

In diesem Addendum wird auch auf 
mögliche Missverständnisse zum Hand
lungsbedarf bei Überschreitung des Refe

renz und gleichzeitiger Unterschreitung 
des HBMIWertes hingewiesen. Eine sol
che Konstellation zeige eine die Hinter
grundbelastung überschreitende Expo
sition auf. Handele es sich um einen to
xischen Stoff, dann sei zu überprüfen, ob 
auffällige Quellen vorhanden und ver
meidbar seien.

Eine Überschreitung des Referenz
wertes kann medizinisch belanglos sein, 
wenn ein solcher Wert unterhalb eines 
HBMIWertes liegt (Beispiel: nach heu
tigen Erkenntnissen eine Quecksilberkon
zentration im Urin von 1,5 µg/l). 

Es ist umgekehrt auch die Konstella tion 
denkbar, bei der unterhalb der 95. Perzen
tile, also unter dem Referenzwert liegen
de Konzentrationen eine gesundheitliche 
Gefährdung oder Schädigung anzeigen. 
Das ist immer dann der Fall, wenn Bevöl

kerungen oder Bevölkerungsteile hoch 
belastet sind, wie etwa noch vor weni
gen Jahrzehnten die bleibelasteten Kin
der in den USA, als der Median viel höher 
als heute und als die 95. Perzentile im to
xischen Bereich lag.

Daraus ist zu folgern, dass jeder kon
krete Verdachtsfall nicht allein in Kennt
nis der Referenz oder HBMWerte zu be
werten ist, sondern immer auch die spe
zifischen Krankheitssymptome und ver
läufe berücksichtigt werden müssen.
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Die Bundesarbeitsgemeinschaft Pädiatrische Pneu-
mologie e.V. (BAPP) hat ein „Qualitätsmanual Pädia-
trische Pneumologie“ als schriftliche Darlegung der 
Standards für niedergelassene Kinderpneumologen 
herausgebracht. Das Buch ist das Ergebnis dreijähriger 
Beratungen einer eigenen Arbeitsgruppe; Autoren sind 
Dr. Christian Weißhaar, Dr. Marcus Dahlheim, Dr. Philip 
Fellner von Feldegg, Dr. Christopher Kolorz, Dr. Tilo 
Spantzel und Dr. Ulrich Umpfenbach. 
Die Standards sollen im Sinne eines gelebten Quali-

tätsmanagements der Verbesserung und Strukturierung 
der täglichen Arbeit in kinderpneumologischen Praxen 
dienen. Das Handbuch kann zu einem Preis von 10,00 
Euro bestellt werden bei:
Bundesarbeitsgemeinschaft Pädiatrische Pneumologie 
(BAPP) e.V., c/o med info GmbH 
Hainenbachstr. 25, 89522 Heidenheim 
Tel. 07321 949919, Fax 07321 949819 
E-Mail: medinfo@pneumologenverband.de 
Web: www.pneumologenverband.de
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